
Erste Ordnung zur Änderung der Grundsätze für das Verfahren bei 

Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster vom 01. Februar 1998 

vom 10. Juli 2023 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 

2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert mit Gesetz vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), hat 

das Rektorat der Westfälischen Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die „Grundsätze für das Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 01. Februar 1998“ (AB Uni 1/1998) werden wie 

folgt geändert: 

1. § 3 erhält folgende neue Fassung:

„(1) Zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens setzt das Rektorat eine 

Untersuchungskommission ein. Zu Mitgliedern beruft das Rektorat jeweils für die Dauer von drei 

Jahren vier Professorinnen oder Professoren, die Mitglieder oder Angehörige der Westfälischen 

Wilhelms-Universität sein müssen. Die Untersuchungskommission bestimmt eines ihrer 

Mitglieder zur oder zum Vorsitzenden. Für jedes Mitglied der Kommission – mit Ausnahme der 

vorsitzenden Person – besteht zudem eine Stellvertretung. Die Untersuchungskommission wählt 

aus ihren Reihen eine Person für den stellvertretenden Vorsitz. Die Untersuchungskommission 

kann Personen, die im Umgang mit solchen Fällen besonders erfahren sind, mit beratender 

Stimme hinzuziehen. 

(2) Im Falle einer Besorgnis der Befangenheit oder der nicht nur kurzfristigen Verhinderung eines

Kommissionsmitglieds übernimmt dessen Stellvertretung. Für die Besorgnis der Befangenheit

gelten die §§ 22 ff. der Strafprozessordnung entsprechend. Die Besorgnis der Befangenheit kann

von allen stimmberechtigten Kommissionsmitgliedern, von Ombudspersonen der Westfälischen

Wilhelms-Universität oder von beschuldigten Personen gerügt werden. Es entscheidet die

Kommission unter Ausschluss der Person, gegen die sich der Befangenheitsantrag richtet.

Unaufschiebbare Verfahrenshandlungen dürfen weiterhin vorgenommen werden.

(3) Die Mitglieder der Kommission und ihre Stellvertretungen nehmen die Tätigkeit unabhängig

wahr, insbesondere unabhängig von Weisungen oder informellen einzelfallbezogenen

Einflussnahmen durch die Hochschulleitung und andere Hochschulorgane. Die Tätigkeit erfolgt

vertraulich, d.h. unter Wahrung der Verschwiegenheit.
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(4) Alle mit dem Verfahren befassten Stellen setzen sich für eine möglichst zeitnahe 

Durchführung des gesamten Verfahrens ein. Sie unternehmen die erforderlichen Schritte, um 

jeden Verfahrensabschnitt innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschließen.“ 

 

 

2. § 5 erhält folgende neue Fassung: 

 

„(1) Die Untersuchungskommission prüft nach den hergebrachten Regeln der freien 

Beweiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten zu ihrer Überzeugung erwiesen ist. Sie 

beraumt einen zeitnahen Termin für eine Sitzung an. 

 

(2) Die Untersuchungskommission tagt vertraulich und nichtöffentlich. Die Untersuchung von 

Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erfolgt zu jedem Zeitpunkt nach rechtsstaatlichen 

Grundsätzen, fair und unter Geltung der Unschuldsvermutung. Die Untersuchung erfolgt zudem 

vertraulich. Ermittlungen werden ohne Ansehen der Person geführt, Entscheidungen ohne 

Ansehen der Person getroffen. 

 

(3) Beschlüsse der Untersuchungskommission werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

 

(4) Die Untersuchungskommission ist berechtigt, alle der Aufklärung des Sachverhalts 

dienlichen Schritte zu unternehmen. Hierzu kann sie alle erforderlichen Informationen und 

Stellungnahmen einholen und im Einzelfall auch Fachgutachterinnen oder Fachgutachter aus 

dem betroffenen Wissenschaftsbereich hinzuziehen. 

 

(5) Der oder dem Betroffenen sind die belastenden Tatsachen und ggf. Beweismittel zur Kenntnis 

zu geben. 

 

(6) Sowohl der oder dem Betroffenen als auch der Informantin oder dem Informanten ist 

Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu geben. 

 

(7) Ist die Identität der hinweisgebenden Person der Untersuchungskommission bekannt, 

behandelt diese die Identität vertraulich und gibt sie Dritten grundsätzlich nicht ohne das 

Einverständnis der hinweisgebenden Person preis. Das Einverständnis soll in Textform erteilt 

werden. Eine Herausgabe auch ohne Einverständnis kann erfolgen, wenn eine entsprechende 

gesetzliche Verpflichtung besteht. Eine Herausgabe kann ausnahmsweise auch dann erfolgen, 

wenn die beschuldigte Person sich andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann, weil es 

hierfür auf die Identität der hinweisgebenden Person ankommt. Bevor die Identität der 

hinweisgebenden Person offengelegt wird, wird sie von der beabsichtigten Herausgabe in 

Kenntnis gesetzt. Sie kann sodann entscheiden, ob sie die Verdachtsanzeige zurücknimmt. Im 

Fall einer Rücknahme erfolgt die Offenlegung nicht, es sei denn, es besteht eine gesetzliche 

Verpflichtung zur Offenlegung. Das Ermittlungsverfahren kann gleichwohl fortgeführt werden, 

wenn eine Interessenabwägung ergibt, dass dies im Interesse der wissenschaftlichen Integrität 
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in Deutschland oder im berechtigten Interesse der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

geboten ist. 

 

(8) Die Vertraulichkeit des Verfahrens erfährt Einschränkungen, wenn sich die hinweisgebende 

Person mit ihrem Verdacht an die Öffentlichkeit wendet. Die Untersuchungskommission 

entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen, wie mit der Verletzung der 

Vertraulichkeit durch die hinweisgebende Person umzugehen ist.“ 

 

3. § 8 erhält folgende neue Fassung: 

 

„(1) Das Rektorat entscheidet auf der Grundlage von Bericht und Empfehlung der 

Untersuchungskommission darüber, ob das Verfahren einzustellen oder ob ein 

wissenschaftliches Fehlverhalten hinreichend erwiesen ist. Im letzteren Fall entscheidet das 

Rektorat auch über die Folgen. 

 

(2) Mögliche Sanktionen und Maßnahmen, die im Rahmen der Verhältnismäßigkeit alternativ 

oder kumulativ verhängt oder ergriffen werden können sind zum Beispiel: 

 

a) Schriftliche Rüge (intern oder öffentlich) 

b) Aufforderung an die beschuldigte Person, inkriminierte Veröffentlichungen 

zurückzunehmen oder zu korrigieren bzw. die Veröffentlichung inkriminierter 

Manuskripte zu unterlassen, 

c) Rücknahme von Förderentscheidungen bzw. Rücktritt von Förderverträgen, soweit die 

Entscheidung von der Hochschule getroffen oder der Vertrag von der Hochschule 

geschlossen worden ist, ggf. einschließlich einer Mittelrückforderung, 

d) Ausschluss von einer Tätigkeit als gutachtende Personen oder Gremienmitglieder der 

Hochschule für eine im Einzelfall zu bestimmende Dauer, 

e) Gegen Angestellte der Hochschule: arbeitsrechtliche Abmahnung, ordentliche 

Kündigung, Vertragsauflösung, außerordentliche Kündigung, 

f) Gegen Beamte der Hochschule: Einleitung eines beamtenrechtlichen 

Disziplinarverfahrens mit den dort vorgesehenen, auch einstweiligen, Maßnahmen, 

g) Strafanzeige an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, 

h) Ordnungswidrigkeitenanzeige an die zuständige Behörde, 

i) Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche – auch im Wege einstweiligen 

Rechtsschutzes –, insbesondere auf Schadensersatz, Herausgabe oder 

Beseitigung/Unterlassung, 

j) Geltendmachung etwaiger öffentlich-rechtlicher Ansprüche, auch im Wege 

einstweiligen Rechtsschutzes, 

k) Einleitung eines Verfahrens zum Entzug eines akademischen Grades oder Anregung der 

Einleitung eines solchen Verfahrens. Kommt der Entzug eines akademischen Grades in 

Betracht, werden die dafür zuständigen Stellen einbezogen. 
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(3)  Die oder der Betroffene sowie die Informantin oder der Informant sind über die 

Entscheidung des Rektorats zu informieren. Dabei sind auch die wesentlichen Gründe, die zu 

der Entscheidung geführt haben, mitzuteilen. 

 

(4) Die Entscheidung wird ferner betroffenen Wissenschaftsorganisationen und Dritten, die ein 

begründetes Interesse an der Entscheidung haben, mitgeteilt. Ob und in welcher Weise dies der 

Fall ist, entscheidet die Hochschulleitung nach pflichtgemäßem Ermessen. Sie entscheidet auch 

darüber, ob und in welcher Weise die Öffentlichkeit zu informieren ist. Mitteilungen nach diesem 

Absatz können mit einer Begründung versehen werden.“ 

Artikel II 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats vom 06.07.2023. Die vorstehende 

Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach 

Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 

sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 

 

Münster, den 10.07.23      Der Rektor 

 

 

        Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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AMTLICHE LESEFASSUNG INKL. 1. ÄO 

 

Erste Ordnung zur Änderung der Grundsätze für das Verfahren 

bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten 

in der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 01. Februar 1998  

vom 10. Juli 2023 

 

Lesefassung unter Berücksichtigung der 

1. Änderungsordnung vom 10. Juli 2023 

§ 1 

Die Westfälische Wilhelms-Universität wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten in der Westfälischen Wilhelms-Universität nachgehen. Sollte sich nach 

Aufklärung des Sachverhalts der Verdacht auf ein Fehlverhalten bestätigen, werden im Rahmen 

der zu Gebote stehenden Möglichkeiten dem Einzelfall angemessene Maßnahmen ergriffen.  

 

§ 2 

(1) Ein wissenschaftliches Fehlverhalten wird dann als gegeben angesehen, wenn in einem 

wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewußt oder grob fahrlässig Falschangaben 

gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder in anderer Weise deren 

Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird. 

(2) Als wissenschaftliches Fehlverhalten kommt insbesondere folgendes in Betracht:  

1. falsche Angaben, 

o durch Erfinden von Daten; 

o durch Verfälschen von Daten, z.B. durch unvollständige Verwendung von 

Daten und Nichtberücksichtigung unerwünschter Ergebnisse, ohne dies 

offenzulegen, sowie durch Manipulation von Darstellungen oder 

Abbildungen; 

o durch unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem 

Förderantrag (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und 

zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen). 

2. Verletzung geistigen Eigentums  

o in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtliches 

geschütztes Werk der von anderen stammende wesentliche 
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wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder 

Forschungsansätze durch  

 die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft 

(Plagiat), 

 die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen anderer, 

insbesondere als Gutachter (Ideendiebstahl), 

 die Anmaßung wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft, 

 die Verfälschung des Inhalts oder 

 die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte 

Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die 

Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz 

noch nicht veröffentlicht ist, 

o durch die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorschaft eines anderen oder 

dessen Einverständnis. 

3. Beeinträchtigung der Forschungstätigkeit anderer  

o durch die Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich des 

Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens von Literatur, Archiv- und 

Quellenmaterial, Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, 

Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur 

Durchführung eines Forschungsvorhabens benötigt). 

(3) Eine Mitverantwortung kann sich unter anderem aus aktiver Beteiligung am Fehlverhalten 

anderer, dem Mitwissen um Fälschungen durch andere, der Mitautorschaft an 

fälschungsbehafteten Veröffentlichungen sowie grober Vernachlässigung der 

Aufsichtspflicht ergeben. 

 

§ 3 

(1) Zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens setzt das Rektorat eine 

Untersuchungskommission ein. Zu Mitgliedern beruft das Rektorat jeweils für die Dauer 

von drei Jahren vier Professorinnen oder Professoren, die Mitglieder oder Angehörige der 

Westfälischen Wilhelms-Universität sein müssen. Die Untersuchungskommission 

bestimmt eines ihrer Mitglieder zur oder zum Vorsitzenden. Für jedes Mitglied der 

Kommission – mit Ausnahme der vorsitzenden Person – besteht zudem eine 

Stellvertretung. Die Untersuchungskommission wählt aus ihren Reihen eine Person für den 

stellvertretenden Vorsitz. Die Untersuchungskommission kann Personen, die im Umgang 

mit solchen Fällen besonders erfahren sind, mit beratender Stimme hinzuziehen.  

 

(2) Im Falle einer Besorgnis der Befangenheit oder der nicht nur kurzfristigen Verhinderung 

eines Kommissionsmitglieds übernimmt dessen Stellvertretung. Für die Besorgnis der 

Befangenheit gelten die §§ 22 ff. der Strafprozessordnung entsprechend. Die Besorgnis 

der Befangenheit kann von allen stimmberechtigten Kommissionsmitgliedern, von 
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Ombudspersonen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder von beschuldigten 

Personen gerügt werden. Es entscheidet die Kommission unter Ausschluss der Person, 

gegen die sich der Befangenheitsantrag richtet. Unaufschiebbare Verfahrenshandlungen 

dürfen weiterhin vorgenommen werden. 

 

(3) Die Mitglieder der Kommission und ihre Stellvertretungen nehmen die Tätigkeit unabhängig 

wahr, insbesondere unabhängig von Weisungen oder informellen einzelfallbezogenen 

Einflussnahmen durch die Hochschulleitung und andere Hochschulorgane. Die Tätigkeit 

erfolgt vertraulich, d.h. unter Wahrung der Verschwiegenheit. 

 

(4) Alle mit dem Verfahren befassten Stellen setzen sich für eine möglichst zeitnahe 

Durchführung des gesamten Verfahrens ein. Sie unternehmen die erforderlichen Schritte, 

um jeden Verfahrensabschnitt innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschließen. 

 

 

 

§ 4 

Erhält die oder der Vorsitzende der Untersuchungskommission Kenntnis von einem Verdacht 

wissenschaftlichen Fehlverhaltens, informiert sie oder er umgehend das Rektorat.  

 

§ 5 

(1) Die Untersuchungskommission prüft nach den hergebrachten Regeln der freien 

Beweiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten zu ihrer Überzeugung erwiesen 

ist. Sie beraumt einen zeitnahen Termin für eine Sitzung an.  

(2) Die Untersuchungskommission tagt vertraulich und nichtöffentlich. Die Untersuchung von 

Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erfolgt zu jedem Zeitpunkt nach 

rechtsstaatlichen Grundsätzen, fair und unter Geltung der Unschuldsvermutung. Die 

Untersuchung erfolgt zudem vertraulich. Ermittlungen werden ohne Ansehen der Person 

geführt, Entscheidungen ohne Ansehen der Person getroffen. 

(3) Beschlüsse der Untersuchungskommission werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

(4) Die Untersuchungskommission ist berechtigt, alle der Aufklärung des Sachverhalts 

dienlichen Schritte zu unternehmen. Hierzu kann sie alle erforderlichen Informationen 

und Stellungnahmen einholen und im Einzelfall auch Fachgutachterinnen oder 

Fachgutachter aus dem betroffenen Wissenschaftsbereich hinzuziehen. 
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(5) Der oder dem Betroffenen sind die belastenden Tatsachen und ggf. Beweismittel zur 

Kenntnis zu geben. 

(6) Sowohl der oder dem Betroffenen als auch der Informantin oder dem Informanten ist 

Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu geben. 

(7) Ist die Identität der hinweisgebenden Person der Untersuchungskommission bekannt, 

behandelt diese die Identität vertraulich und gibt sie Dritten grundsätzlich nicht ohne das 

Einverständnis der hinweisgebenden Person preis. Das Einverständnis soll in Textform 

erteilt werden. Eine Herausgabe auch ohne Einverständnis kann erfolgen, wenn eine 

entsprechende gesetzliche Verpflichtung besteht. Eine Herausgabe kann ausnahmsweise 

auch dann erfolgen, wenn die beschuldigte Person sich andernfalls nicht sachgerecht 

verteidigen kann, weil es hierfür auf die Identität der hinweisgebenden Person ankommt. 

Bevor die Identität der hinweisgebenden Person offengelegt wird, wird sie von der 

beabsichtigten Herausgabe in Kenntnis gesetzt. Sie kann sodann entscheiden, ob sie die 

Verdachtsanzeige zurücknimmt. Im Fall einer Rücknahme erfolgt die Offenlegung nicht, es 

sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung. Das 

Ermittlungsverfahren kann gleichwohl fortgeführt werden, wenn eine Interessenabwägung 

ergibt, dass dies im Interesse der wissenschaftlichen Integrität in Deutschland oder im 

berechtigten Interesse der Westfälischen Wilhelms-Universität geboten ist. 

(8) Die Vertraulichkeit des Verfahrens erfährt Einschränkungen, wenn sich die 

hinweisgebende Person mit ihrem Verdacht an die Öffentlichkeit wendet. Die 

Untersuchungskommission entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen, wie 

mit der Verletzung der Vertraulichkeit durch die hinweisgebende Person umzugehen ist. 

 

§ 6 

Stellt die Untersuchungskommission fest, daß ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt, so 

berät sie auch über die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens, insbesondere über mögliche 

Folgen. Hier kommen neben arbeits- oder dienstrechtlichen auch die Einleitung akademischer, 

zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Konsequenzen in Betracht.  

 

§ 7 

Die Untersuchungskommission berichtet dem Rektorat über die Ergebnisse ihrer Arbeit und legt 

eine Beschlußempfehlung vor. Sie soll im Falle eines festgestellten wissenschaflichen 

Fehlverhaltens einen Vorschlag für das weitere Vorgehen des Rektorats machen.  

 

§ 8 
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(1) Das Rektorat entscheidet auf der Grundlage von Bericht und Empfehlung der 

Untersuchungskommission darüber, ob das Verfahren einzustellen oder ob ein 

wissenschaftliches Fehlverhalten hinreichend erwiesen ist. Im letzteren Fall entscheidet 

das Rektorat auch über die Folgen. 

(2) Mögliche Sanktionen und Maßnahmen, die im Rahmen der Verhältnismäßigkeit alternativ 

oder kumulativ verhängt oder ergriffen werden können sind zum Beispiel: 

 

a) Schriftliche Rüge (intern oder öffentlich) 

 

b) Aufforderung an die beschuldigte Person, inkriminierte Veröffentlichungen 

zurückzunehmen oder zu korrigieren bzw. die Veröffentlichung inkriminierter 

Manuskripte zu unterlassen, 

 

c) Rücknahme von Förderentscheidungen bzw. Rücktritt von Förderverträgen, soweit 

die Entscheidung von der Hochschule getroffen oder der Vertrag von der 

Hochschule geschlossen worden ist, ggf. einschließlich einer Mittelrückforderung, 

 

d) Ausschluss von einer Tätigkeit als gutachtende Personen oder Gremienmitglieder 

der Hochschule für eine im Einzelfall zu bestimmende Dauer 

 

e) Gegen Angestellte der Hochschule: arbeitsrechtliche Abmahnung, ordentliche 

Kündigung, Vertragsauflösung, außerordentliche Kündigung, 

 

f) Gegen Beamte der Hochschule: Einleitung eines beamtenrechtlichen 

Disziplinarverfahrens mit den dort vorgesehenen, auch einstweiligen, 

Maßnahmen, 

 

g) Strafanzeige an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, 

 

h) Ordnungswidrigkeitenanzeige an die zuständige Behörde, 

 

i) Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche – auch im Wege einstweiligen 

Rechtsschutzes –, insbesondere auf Schadensersatz, Herausgabe oder 

Beseitigung/Unterlassung, 

 

j) Geltendmachung etwaiger öffentlich-rechtlicher Ansprüche, auch im Wege 

einstweiligen Rechtsschutzes, 

 

k) Einleitung eines Verfahrens zum Entzug eines akademischen Grades oder 

Anregung der Einleitung eines solchen Verfahrens. Kommt der Entzug eines 

akademischen Grades in Betracht, werden die dafür zuständigen Stellen 

einbezogen. 
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(3) Die oder der Betroffene sowie die Informantin oder der Informant sind über die 

Entscheidung des Rektorats zu informieren. Dabei sind auch die wesentlichen Gründe, die 

zu der Entscheidung geführt haben, mitzuteilen. 

(4) Die Entscheidung wird ferner betroffenen Wissenschaftsorganisationen und Dritten, die ein 

begründetes Interesse an der Entscheidung haben, mitgeteilt. Ob und in welcher Weise dies 

der Fall ist, entscheidet die Hochschulleitung nach pflichtgemäßem Ermessen. Sie 

entscheidet auch darüber, ob und in welcher Weise die Öffentlichkeit zu informieren ist. 

Mitteilungen nach diesem Absatz können mit einer Begründung versehen werden. 
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